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Einleitung 

A. Problemaufriss

Einhergehend mit einer außergewöhnlichen Häufung stattgebender Kam-
merbeschlüsse in Trennungsfällen änderte das Bundesverfassungsgericht im 
Jahr 2014 seine Kontrolltätigkeit bei Urteilsverfassungsbeschwerden1 gegen 
kindschaftsrechtliche Entscheidungen. Mit Verweis auf das sachliche Ge-
wicht der Beeinträchtigung der Grundrechte von Eltern und Kind rechtfer-
tigte es eine Überprüfung von fachgerichtlichen2 Trennungsentscheidungen 
auf einzelne Auslegungsfehler und deutliche Fehler bei der Feststellung und 
Würdigung des Sachverhalts.3 Diese Rechtsprechung reiht sich in eine 
Mitte der 70er Jahre einsetzende Entwicklung, die Kontrolltätigkeit anhand 
der Eingriffsintensität zu bestimmen, ein und scheint die Beschränkungen der 
Heck’schen Formel4 für Fälle besonderer Betroffenheit nahezu vollständig 
aufzuheben, indem sie insbesondere die fachgerichtliche Tatsachenarbeit der 
bundesverfassungsgerichtlichen Prüfung unterstellt.

Solche Verschiebungen der Aufgabenteilung bedürfen, obwohl die Erfolgs-
aussichten entsprechender Unterfangen gelegentlich angezweifelt werden,5 

1 Zutreffend wird darauf verwiesen, dass „Entscheidungsverfassungsbeschwerde“ 
terminologisch präziser wäre, Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 2021, 
Rn. 213. Hier wird der verbreiteten Verwendung der Begrifflichkeit gefolgt, Verfas-
sungsbeschwerden gegen fachgerichtliche Beschlüsse sind mitgemeint.

2 Dieser Begriff ist nicht ganz unumstritten, vgl. Zuck, JZ 2007, 1036, wird jedoch 
hier verwendet, da er sich als prägnante Bezeichnung für Gerichte, die keine Verfas-
sungsgerichte sind und deren Entscheidungen daher grundsätzlich der Kontrolle durch 
das Bundesverfassungsgericht unterliegen, in Rechtsprechung und Literatur durchge-
setzt hat: siehe BVerfGE 42, 64, 74 – Zwangsversteigerung; 96, 375, 394 – Kind als 
Schaden; 148, 267, 281 (Rn. 34) – Stadionverbot; Berkemann, DVBl. 1996, 1028; 
Robbers, NJW 1998, 935; Düwel, Kontrollbefugnisse, 2000, S. 22; Alleweldt, BVerfG 
und Fachgerichtsbarkeit, 2006, S. 2.

3 Vgl. nur BVerfG (1. Kammer), 24.03.2014 – 1 BvR 160/14, SRa 2014, 248, 249 
(Rn. 26); BVerfGE 136, 382, 391 (Rn. 28) – Großeltern als Vormund.

4 BVerfGE 18, 85, 92 f. – Patent-Beschluss.
5 Korioth, FS 50 Jahre BVerfG I, S. 55, 74 der eine Systematisierung aus verfas-

sungsdogmatischer Perspektive für nicht möglich hält; diese Einschätzung teilend 
Hermes, VVDStRL 61 (2002), 119, 146; Schlink, FS 50 Jahre BVerfG II, S. 445, 461 
(dort Fn. 34) meint, man müsse akzeptieren, dass das Bundesverfassungsgericht eine 
„diskretionäre Superrevisionsinstanz“ sei; Kunig, VVDStRL 61 (2002), 34, 65 hält 
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der Untersuchung und dogmatischen Einordnung; hiervon sollte auch die 
geringe Erfolgsquote6 von Verfassungsbeschwerden nicht abhalten. Erstens 
ist die „Erfolgsrate“ vom konkret gerügten Grundrecht abhängig,7 zweitens 
wird die Frage des Prüfungsumfanges auch bei erfolglosen Beschwerden re-
levant8 und drittens besteht ein Systematisierungsinteresse auch unabhängig 
von der quantitativen Betrachtungsweise.

Die Kontrolltätigkeit9 des Bundesverfassungsgerichts ist abhängig vom 
Prüfungsmaßstab. Der Prüfungs- oder Kontrollmaßstab bezeichnet die 
Rechts sätze, anhand derer der Prüfungsgegenstand kontrolliert wird.10 Er 
wird in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG beschrieben, wonach jedermann mit der 
Behauptung Verfassungsbeschwerde erheben kann, durch die öffentliche Ge-
walt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner grundrechtsgleichen 
Rechte11 verletzt zu sein. Begrifflich ist die Aufgabe des Bundesverfassungs-
gerichts damit klar eingegrenzt: Es kontrolliert die Beachtung der Grund-
rechte12 und nicht die korrekte Anwendung des einfachen Rechts. Seine 
Kontrolltätigkeit hängt von der Dichte des Kontrollmaßstabs ab: Sind die 
grundrechtlichen Anforderungen höher, gibt es mehr zu kontrollieren.13 

das Nachdenken über neue Formeln für wenig ermutigend; Papier, DVBl. 2009, 473, 
478 meint, dass es theoretische Großformeln nicht geben wird und sieht die (bishe-
rige) Suche danach als gescheitert an.

6 Von 237.223 Verfassungsbeschwerden, die im Zeitraum vom 07.09.1951 bis zum 
31.12.2020 erledigt wurden, waren 5.372 (= 2,3 %) erfolgreich. Im Jahr 2020 lag der 
Anteil stattgebender an den entschiedenen Verfassungsbeschwerden bei 2,07 %, Bun-
desverfassungsgericht, Jahresstatistik 2020, S. 1 u. 21.

7 Wendel, JZ 2020, 668, 675 ff., kommt aufgrund einer statistischen Untersuchung 
von 9261 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu dem Ergebnis, dass eine 
Rüge von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG bei Kammerentscheidungen die dritthöchste „Er-
folgsrate“ hat, wenn man die Anzahl der Grundrechtsrügen mit der Anzahl der erfolg-
reichen Rügen ins Verhältnis setzt (vgl. Tabelle 5, S. 677).

8 Zur engen Verknüpfung der Prüfung der (Nicht-)Annahmegründe mit den Erfolgs-
aussichten der Verfassungsbeschwerde in der Kammerrechtsprechung noch Teil 3, 
B.III., S. 213 ff.

9 Das Bundesverfassungsgericht spricht zum Beispiel von „Kontrollbefugnis“ 
BVerfGE 94, 1, 10 – DGHS; oder „Eingriffsmöglichkeiten“, vgl. 18, 85, 92 – Patent-
Beschluss.

10 Scherzberg, Eingriffsintensität, 1989, S. 20; Jestaedt, DVBl. 2001, 1309, 1315.
11 Der Übersichtlichkeit halber wird im Folgenden zur Beschreibung des Prü-

fungsmaßstabs regelmäßig nur von den „Grundrechten“ die Rede sein.
12 Hierzu können auch Unionsgrundrechte gehören BVerfGE 152, 216, 236 

(Rn. 50 ff.) – Recht auf Vergessen II; 152, 152, 179 (Rn. 63 ff.) – Recht auf Vergessen 
I; 156, 182, 197 (Rn. 36); dazu aus dem Gericht Britz, NJW 2021, 1489 ff.; kritisch 
E. Klein, DÖV 2020, 341, 342 ff.; Detterbeck, JZ 2021, 593, 598.

13 BVerfGE 42, 143, 149 – DGB: „Je nachhaltiger ferner ein zivilgerichtliches 
Urteil im Ergebnis die Grundrechtssphäre des Unterlegenen trifft, desto strengere 
Anforderungen sind an die Begründung dieses Eingriffs zu stellen und desto weiter-
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Darüber hinaus stellt sich einerseits die Frage, ob das Bundesverfassungs-
gericht die Einhaltung des Prüfungsmaßstabs vollumfänglich überprüft oder 
es grundrechtliche Vorgaben gibt, deren Durchsetzung allein den Fachgerich-
ten vorbehalten ist. Andererseits – aus der Perspektive der fachgerichtlichen 
Tätigkeit – ist fraglich, ob und inwieweit das Bundesverfassungsgericht bei 
Anlegung des Prüfungsmaßstabes auf die verschiedenen Aufgabenbereiche 
des Fachgerichts zugreift und wieviel Spielraum ihm dabei zusteht.14 Die 
bezüglich dieser Problematiken verwendete Terminologie ist uneinheitlich, in 
Literatur und Rechtsprechung ist die Rede von der Intensität15, der Dichte16 
oder dem Umfang17 verfassungsgerichtlicher Prüfung18 bzw. Kontrolle. Hier 
soll, soweit das tatsächliche Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungs-
gerichts beschrieben wird, von „Prüfungsumfang“ und, soweit es um norma-
tive Grenzen der Kontrolltätigkeit geht, von „Prüfungskompetenz“19 oder 
„Kontrollkompetenz“20 die Rede sein.

reichend sind folglich die Nachprüfungsmöglichkeiten des Bundesverfassungsge-
richts“.

14 Vgl. für die beiden Pole dieser Diskussion zunächst nur Hoffmann-Riem, AöR 
128 (2003), S. 173, 183 f., der einen erheblichen Spielraum bei einem rechtlich nur 
begrenzt determinierten Gestaltungskorridor sieht; Jestaedt, DVBl. 2001, 1309, 1317 
der eine strenge Kompetenzauslegung fordert.

15 Hoffmann-Riem, AöR 128 (2003), S. 173, 183; Britz, FF 2015, 387; BVerfG 
(1. Kammer), 04.08.2015 – 1 BvR 1388/15, juris, Rn. 10.

16 Jestaedt, DVBl. 2001, 1309, 1315; C. Walter, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 
Art. 93 (84. EL 08/2018), Rn. 402.

17 Alleweldt, BVerfG und Fachgerichtsbarkeit, 2006, S. 21 f.; BVerfGE 136, 382, 
391 (Rn. 28) – Großeltern als Vormund.

18 Kritisch zur Begrifflichkeit des Prüfungsumfanges Lincke, EuGRZ 1986, 60, 
73; der darauf verweist, dass nicht das „Prüfen-Dürfen“ beschränkt sei, sondern die 
an der Art des erkannten Fehlers orientierte Befugnis, daraus Konsequenzen zu zie-
hen.

19 Mit dieser Begrifflichkeit Starck, JZ 1996, 1033, 1035; W. Roth, AöR 121 
(1996), S. 544, 561. Die Begriffe „Prüfungskompetenz“ und „Kontrollkompetenz“ 
werden im Folgenden synonym verwendet; in der Literatur werden mit gleicher Be-
deutung auch die Begriffe „Prüfungsbefugnis“ und „Kontrollbefugnis“ genutzt, vgl. 
M. Bender, Befugnis, 1991, S. 6; Düwel, Kontrollbefugnisse, 2000, S. 21 f.; Seidl, in: 
Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), 61. DJT (1996), Bd. II/1, 
S. O 9, 11; teilweise ist auch von „Kognition“, verstanden als Überprüfungsbefugnis 
und -pflicht die Rede, vgl. E. Schumann, Verfassungs- und Menschenrechtsbe-
schwerde, 1963, S. 198; ähnlich Waldner, ZZP 98 (1985), 200, 202 ff.

20 Mit diesem Begriff beispielsweise Scherzberg, Eingriffsintensität, 1989, S. 19 f.


